
Videokonferenz kann von SL erzwungen werden -
oder gibt es Möglichkeiten sich zu wehren?
Beitrag von „kleiner gruener frosch“ vom 17. Januar 2021 23:55

Remonstrieren:

du bekommst eine Anweisung deines Vorgesetzten.
Du hast Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit dieser Anweisung.
Du remonstrierst.
Dein Vorgesetzter nimmt das Remonstrieren zur Kenntnis

Entweder zieht er die Anweisung zurück.
Oder er hält sie aufrecht.

Wenn er sie aufrecht hält, kannst du dich (wenn deine Bedenken weiter
bestehen) an die nächsthöhere Stelle wenden.
Aber: du musst der Anweisung Folge leisten. Trotz Remonstrieren.

kl. gr. frosch

Nachtrag: Das Remonstrieren steht übrigens auch im Dienstrecht.

Nachtrag 2: Wer der Vorgesetzte des Schulleiters ist, steht übrigens auch in der Bass. Bei
Grundschulen sitzt er im Schulamt des Kreises, bei anderen Schulen in der Bezirksregierung.
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